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Den 08. April 2010 

Mitwiri<ende. Bezirksrichterin lic.lur. P. llg-von Huben als Einzelrichtenn 
Die juristische Sekretar in hc. iur. M. Schlapfer 

Ver!Uauna vom 8. April 2010 

Dje Einzalrichterl n ve rfilgt~ 

1. Auf das Begehren. die Unterhaltsbeitrage an die Beklagte rockWirkend fur 

die Zeit vom 12. Sep1ember 2005 bjs 3. Juli 2006 aufLuheben wird nicht ein

getreten. 

2 . Das Gesuch des Klägers um Ge-.vahrung der unentgeltlichen rrozes.sfüh

rung wird abgewiesen. 

3. Das Ges.uch des J<Jägers um I:Jewilligung eines unen~geltliche~ RecntsVQs

treters wud abgewiesen . 

4. Dem Kläger Wird eine Feist von 10 Tagen ab 7.:ust{llllung dieses Entschcrdes 

zur Leistung einer Prozesskaution von fr 4'001l.-- angesetzt. unter der An

drohung. dass bei Säumnjs auf die Klage nicht eingetreten wird. 

5 . Oie Kaution kann bei der Bezirksgertcht&kasse. Postfach . 8028 Zürich in ba' 

(Postkonto (80-4713-0) durch Hinterjegung solider Wartschriften oder durch 

hinteichende, unbefristete Garantie einer rm Kanton ZOrich niedergelasse

nen Bank gele.stet werden. Wird fllf die Zahlung die Post benützt. so ist sp~

teetens am letzten Tag der Frist die Sandung bei der Post (PTI) auf

zugeben, der Betrag einzuzahlen oder der Giroauftrag zu ertl:lilen. 8Gi 

Sammelauftragen mit Datenträgem SAO ist die Frisr gewahrt. wenn der Da

tontrlget innerhalb der f tist det schweizerischen Po~t übergeben wird und 

daralt als Fa.lhgkeitsdatum em Tag bestimmt wird, der innerhalb der zweita

gigen Bearbeiitungs?eit bei der' Post liegt. Die Rechtteitigkeit ist im Zweifets

faHe von der kautionapflichligen Partei nachzuweisen. Bei Zahlungsauftrag 

an eine Bank iat dafOr Z\A sotgen, dass diese den Auftrag frühzertig ausführt. 

6. Schriftflehe Mitteilung an die Palteien je als Gerichtsurkunde. 
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7. Ein Rekurs gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen \Ion der Zustel

lung an schriftlich, im noppel und unter Bellage dieses E.rttscheides baim 

Obergericht des Kantons Zonch, l Zivilkammer. Postfa-ch 2401, 8021 Z\.lr'1ch. 

eingereicht warden. ln der Rekursschrift s•nd die Rekursanträge zu stellen 

und zu begronden. Allfällige Urkullden sind mit zweifachEn'! V&r!eic.hnis bei
zulegen. 

12.04.10/sb i. f . 

• . ·1 ... . ' 
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1 t. November 2010 Ha uptvc.rha ncllung 

Anwesend· 

Erachieoan: 

Bezirka,-icnt~rin lic. iur llg-von Huben als Einzelnchteri n 
Juri'Stische SekrP.tarin lic. iur Sch · pfer 
Auditor iic.iur. Forster 

Der Klager personlict'l 

Rechtsanwältin  
en 

(BP.!)inn: 1 0 05 Uhr) 

(Oie Per&analien der Parteien werctc-n snhand des 
Rubrum$ überprüft und ftlr zutreffend befunden.) 

<RAin erkfart auf entsprech&nde Frage 
der Emz.alr.~ehtsrln. die Beistandschaft fo r die Oe
klagte sei gemäas Pra~~:l& der Voi"'"Y'Yundseh~:~ftsbe
ttbrde nach der Rechtskraft des ers:tJ ns~anL.Iicoon 
Urter.ls über die Kinderunterh-altsbeiträge autge.. 
hoben wo~n. ) 

DerKfiA!ti 

(Dar Killgor reicht &eine Plädoyemotizen als 
act. 19 ins A~cht.) 

(Auf antsprechende Bitte des Klägers wird Ihm die 
Geriohtsba$etzung bekannt gegeben.) 

(Oer Kläger beginnt mit dem Verlesetl seiner ein
gereichten Notizen und macht dazu folgende Er
gänzungen.) 

Zu A/ZJff. l; Es handelt sich dabei um das Datum der VerfQgung, mit v.-elcher mir 

die ErwerbstMigkeit untersagt wurde 

Zy AJZiff. 2: Die Gegenpartei will bereits heut~ Gelcl. Ich möchte dass die Z~h

lungen bis :zum Ab&chlus.s des heuttgen Verfahrens s~tiert ·.verden. 

FP 1 OC<Ib3.'P2 1.". 
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Zu AJZiff. 3: o.a unentgeltliche Prozessvertretung ist mir zu gewahr'On, da dio Bu

ge""~ al'\waltllch yertreten ist und sonst ein Ungleic:hg<P.wtcht eotsteht, weil tch 

nur rneu·w Wen19keit zur Verfügung habe. 

Zu AIZJH. 4: lnsbe&ondere die Vorhandlung f'leute ist zu sislieran, da ich mich 

mangels Professionalität nicht gehörig selbel verte'digen b.tw. ve-rtreten l<arm . 

zu NZJff. 8: Ich bin gP.stem um 16 00 Uhr an die Loge gekommen und YIOIIte Ak

tenainsicht, wora'-.1 mtr vom SiCherheitsbeamten beschieden wurde tch P-malte 

keine solche Akteneinsteht Mit dieser Auskunft ging ich wieder nach HauSE! 

l!t BIZiff. ~ Ich kann kein Verfahren ftlhren, ohne die Ak.ten zu ~ehen . Di~ isr na

türlich illusorisch for einen Laien, und erst recht 1ür einen juristischen Laien. Der 

Sichemeitsbeamte hat ein paar Telefonate gemacht Er sagte äann, d1e Richlc1in 

sei nK:ht irrt Haus. Worauf tch ihm entgegnet~. mein Gesuch laute nicht, dte R•'ch

terin zu sehen, ich wo.lle die Akten sehen. Daraufhin zuckte er mit den Schullern 

und sagte, die Akten &eien nicht im Haus, wahrsdleiohch rabesie d.ie Richtenn 

mitgenommen. um srch auf den Pfozess vorzuberetten. Im Scher% od~r im Emst 

oder wie auch immer. Mao hat m;r die Einsicht in die Akten gestern 'ierweigert. 

(Die Emzelrichtsrin erklärt, sie habe die Akten 
ge&tem um 14.00 Uhr mitgenommen, deshalb 
seien sie nacht zuganglich gewesen Seit heute 
8.00 Uhr seian sie jedoch wieder verfOgbar ge\Ye
sen. Fr könne jetzt Einaicht nehmen.) 

{Der Klaget entgegnet. e5 bestehe ein Menschen· 
recht zur genugenden Vorbentitung. Auch wenn 
er die AAtan heute von 8.00 Uhr bis 1 D.OO Uhr 
noch haue anschauen können , so haUe er sich 
men&choerlred'lllich geseilen nicht genogend auf 
die Verhandlung vorbereiten können. 8ef emer 
Aktenein&icht am Tage vorhef hätte es i'"'lll go
reicht, weil er dann Fatokop ien hätte arateilen 
können. Somit sei ihm nicht genugend Zelt g~.>
wähf1eistet worden. Wenn er erSt Jetzt Einsicht 
erhalte . sei die Z it natürlich noch kUrzer.) 

(Dre Einzelrichtetin erklärt. i~ den Akten be!änden 
sich nur die Vorakten, die Emgaben des Klagers 
sowie das uP-Gesuch der Gegenseite.) 

I • 
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(RAin beantragt, dass der Kläger so
fort Einsicht in die Akten nehme.) 

(Der Kläger erhält die Akten zur Einsicht. Er for
dert d: Anwesenden auf. ihm dabei gut zuzu
schauen, und die Protokollführerio dazu. Begtnn 
und Ende der Akteneinsicht im P ro•okoll testzu
halten .) 

(Der Klagtt• blättert die AKten von 10.2U Uhr bis 
10.27 Uhr durch und stellt dabei fest dass er das 
Protokoll aus dem Prozess Ne. FP070104 des 
Bezirksgerichts Zünch sOWie weitere E1ngaben 
der Gegenpartei im vor1'iegenden Verfahren noch 
nicht bzw. het~te erst oberfallsartig 7.U Gesteht be
kommen habe. Weitet hält er fest, das SichtP.n 
der Akten bringe ihm nichts. deni'J er konne den 
Inhalt j~1zt nicht mehr in sein Plädoyer integrieren. 
Abscflhessend stellt er fest. dass die Aktenein
sicht infolge ungenügender Zeit als nicht erfolgt 
zu gelten habe.) 

(Die Einzell'ichterin hatt fest dass es sich bei den 
vom Kläger genannten Akten um die Protakeltsei
ten 1-20 [inkl. Deck- und Stammblatt] des Pro
zess Nr. FP070104 des Bezirksgerichts Zürich. 
6. Abteilung, sowie um die Eingabe von RAin 

 vom 30 . September 2010 [act. 13], 
den Leistungsentscheid des Sozialamts für die 

 Beklagten (act. 14] und die Eingabe 
von RAin  beb effend das Vertretungs
verhaltnl& [act 17] handle.) 

(Der I<Uiger f:lhrt mit dem Verlesen seines P lä
doyers fort.) 

Zu 8/Ziff. 2: Ich möchte noch zum Protokoll jener Hauptverhandlung Stellurlg 

nehmen. Nachdem ieh dieses Protokoll erst jetzt gesehen habe, konnte ich die 

Begründung nicht weiter vertiefen. 

Zu BIZiff. 4: Dies haben Sie absiehtlieh gemacht, dass ich hier alleine au111etcn 

muss. Es wäre Ihre Amtspflicht gewesen, vor der Verhandlung über me•n uPiuRb

Gesuch zu entscheiden. Indem Sie es nicht taten. haben Sie den Tatbestand des 

Amtsmissbrauchs begangen. zudem ungetreue Am1sfohrung. BegunstigLmg u•1d 

i.f 
co1 nnn..,'.I.'P? 
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Unterdrockung von Akten gemass Art. 254 alter Nomenklatur des S1rafgeset.:bu

ches. Und dies mit Vorsatz, Sie sind Richterin. Sie kennefl die Gesetze . Sie müs

sensie kennen und wenn Sie sie nroht kenoeo. rnoss.en Ste steh anrechnen ras

sen. dass Sie sie gekannt haben sollen und wenn S+e s1e s.elbet: personlieh we

gen mangelnder beruflicher Qualifikation nich1 gekannt haben sollten. hatten Sie 

im Haus genug Junster1 gehabt. die lhn.en auf die Spronge hätten helfen können. 

wes saehe ist. Es ist avct) ill der Zivilprozessordnung und im Genchtsvertas

sungsgesetz sa vorgesehen . dass ein Antrag vor der Hauptverhandlung vom Ge

richtsprasldenten bejaht oder vemeint werden muss Etwas anderes gibt es nicht. 

Dies vnrd in jedem Kommentar wiedergegeben Und wenn Sie das als kantonale 

Provitlzjustiz nicht gelten lassen wollen. können Sie noch tm Bundesgerichtsge

MIZ, welches auch- ob Sie es wahthatlen wollen oder mcht - im Kanton gilt. zur 

unentgeltlichen Prozessfuhtung nach~chlagen , wo dies auch wiederholt wird. Da.s 

wareIhre .Pflicht, schUesslteh erhatten Sie dafor Fr. 15'000.- pro Monat aus SteU

ergeldem 

(RAin beantragt. as sei dem Klager 
ein Anwalt zu bostellen. Zur Begründung fOhn sie 
an. die bi&herigen Ausfütu ungen des Ktagers 
zeig•n, dass er den Proze5s selber nicht gehorig 
führen konne. Zudem könne ein Anwalt dem Kla
ger seine voliiegend relevanten Ansprüche erklä
r&n. w•s di!e Sache etwas bel'\lhigen und verhin
dem könn1e. dass man steh hier strafbares Ver
halt~tt um dill Ohren schlage. Auch im HinbliCk 
darauf, dass Oie Beklagte in Zukunft n1cht ständig 
gegen den eigenen Vater prozess~ren müsse, 
würde d~r Beizug oine& Anwalts ihrer Meinur'lg 
naoh Sinn machen.) 

(Der K.lagcr erhält Geleg.enheit zur Stellungnah
me, wobei er sich nicht zum eigen'tlichen Antrag 
auf Bestellung eines Vertreters äussert.) 

(Die Einz.elt lchtelin erklärt. die Verhandlung wer 
de kurz untabrochsn.) 

(li'ler Kläger wirft ein. die Berat\Jng habe gemä~ 
E.MRK parteioffentlieh stat:u~tioden . VJOf auf ~'" 

 anfügt, gerade dieSe BemerkL.mg kön
ne als Beispiel dafür dienen. dass der Klager zur 
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gehöngef'l Führung de& Prozesses eine Vertre
h mg ht>:nöti{)e ) 

(Die Einzelrichten"' erklärt sie halte sich an die 
gattende ZOrehet Proz:essordnung. wonach dte 
Beratung ohne die Partelen stattfinde. Falls der 
Kitage-r d~ an irgendeiner Sterte rogen wolle set 
ihm das freige!ltellt.) 

(Dar Klager macht weitere Ausführungen zur 
EMRK und Bundesverfassung. wonach d~ Bera
tLmg öffendich zu erfotgen habe.) 

(Beratung) 

(Die Elnzelriettterin gibt die gewissenhafte ErkiA
rung ab, keinen Ause.ror;ds- und Ablehnungs
grund zu erkennen_) 

(Zum Antrag des Klägers. die!Je Redlassache sei 
bis zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess
fuhl\lng zu sistieren, führt die Einzelrichterin fol
gendes t~us. Nach der Abweisung des ersten Ge
such~» um uPiuRb habe sie mangels genligender 
E ntscheidungsgrufldlage nicht bereits vor der 
heullgon Verhandlung Ober sein zweites Gasuch 
entscheiden können. Mit dem zweiten Gei!iiuch 
habe der KUiger nämlich ledig lieh einen Aoszug 
aus dem Pfand.u ngsragiater eingereicht. zur Sa
che selber und zu &einen aktuellen finan7iellen 
Verhältnissen habe er sich mcht geäussert. v/eS
halb SJie die Erfolg&chancen der Klage und die fi
nanziellen Vertlältnisse des Klägers nicht habe 
beurteilen können und somit das Gesuch aus 
dem g~ichcn Grund wie das ert~te hatte abweisen 
mossen. Oo$halb habe sie sich praxisgemass da
zu entschiede·n, erst anlässtich der Hauptver
handlung Uber das zwe.ite Gesuch zu entschei
den. Der Kläger erhellte nun Gelegenheit zumin
dest summarisch zur Sache zu plädie ren und sei· 
ne aktuellen finanziellen Verllii ltni&&e zu erta u
tern. damit ein Entscheid über die Frage der un
entgeltlichen ProzessfuhrunQ Sinn mache.) 

(Der Klager entgegnet. die Er1därung_ der Einzel
richterin z:um Ausstand$begehren se1 gesctz.cs
Widng. sein Gesuch sei weit~t7uleiten. W~iter 
fuhrt er aus. die Ein;Eelrichtenn habe von Jetz.t an 

FP 1 00053.'P2. 
.: .. ~ 
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1<eme Kognrtlon&betUgms menr und mlls.s.e des
halb die Verhandlung sofort abbrechen.) 

(Die bN'ielrichterin erk.lart. liie werde das Aus· 
sta ndsbeoehren we;iterleiten. Sie stellt fe&t, dass 
das PUidoyer des Kläge!ll bis S. 3 Ziffer 5 als ver. 
leaan gelte und sehfieaat die Vert·ul,ndlung.) 

(Ende dor Verhandlung: 11.05 Uhr) 

19.1 1.2010/ms 

FP 1 DDD5J,'P2 
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Den 20. Dezemt.r 2010 

MllWI~: Beziri<arichlerin lic. tur. llg-von Huben als Ctnz.olrichterin 
Juri$tische Sekretärin lic.iur. SchlApl~r 

verroqyna vom 20. Dezember 2010 

yerfilat d !e Einzelrlel'd&rin: 

1. Oie verfOgende Einzelrichterin gibt die gewi55enhafte Erklärung im Sil'\ne 

von§ 100 Aba 1 GVG 3b. keine.,.., Ablehnul"tg:s9rund Ir·, Sinne von § 96 GVC 

.r:u erkct~nen. 

2 Die Akten werden gestützt auf§ 101 A.bs. f GVG der Verm~ttungskoll'm tssi 

on des Obergenehis zur Behandtung des AusstandSbegehrer~s .tugestGIIt 

3. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger als GE:?nchtsurkul'\de, 

an die Beklagte gegen Empfangssche1n, SOWie ar die Verwaltungskoll"m•s

s..ion de& ObergeriChts mit den Akte~ gegen Empf.angssc.,eit'l . 

21 .12.10/ad i.f 

/"' / •' / I 
, t I . ) .. · 

.• ' 
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Den 28. F•bnlar 20t 1 

Mitwirbnde: Be:zuks.rlchtsrin lic. iur. llg von Huben als Ei 'lzelricl,~orin 
GerichtsschreibEHin hc. lur . Schlepfer 

Verfüaung -vom 28. Februar 2011 

verfüat d le einzeJrtcht.ri n: 

1. Dem Klag'fl!r wird ein<J Frist von 10 r.,rutll ab Z~tstelllmg d 1es~r Verfi:ayur;g 

angGSetlt, um den~ Gericht schriftlich . im Doppel 

-und ;.taiAiiprt ob~• seine Einkomrnens- und Vennegens .. ·arMit•lisse- {lü

ckenfo Lohnbelege. Belege über allfällige Neb&n..,~dtensie und Rer•ten

be7üge 2008, 2009 und 2010, IOr.k.enloso Be~!JC a!lfAIIi'ger l:i;:~nkdepots und 

Bank- bzw. Postkonten , Steuorertd~ilungen und -fachnungen .2C.:l8 . 2009 

und 2010, BegrQndurtg allf&Uiger Albeitslo&igkett) ergc?tn.zend A.ü"'kuf'!ft Zlr 

geben ; unter Be11egung s~mtlicher mEtSSgebenden Bulege; 

- dte materiarlen GrundiQgan setn&r Klage dttrn.llegeu. insoasondere a ~J~.lu

fUhren welche wesentliche und dauernde Veranderungen der Ve.rhältnisse 

seit Erfass des U'rteifs ctes F inzelrichters S(f Bezirksgericht Zürich \Iom 18. 

Apnl 2008 (act. 212.7} eingelleten sind, unt~r Beilegung sämtlicher mass.gEr 

benden Bt:!fQge. 

Bei Slumnis bzw_ Unvollatlndigkeit wird das Besuct' um Go~:wt.lhrung dor 

unentgeiUichen Prozesslührung uhd BesteUung ernes lmentgeltlictx:P 

Rechl$VCrtl"eter& e~~bgewTesen. 

2. Sch ifUiche Mitteilung an die Parteien. an danKlaget ~ingeschrieben mt~ 

ROCkSChein 

01 .03.1 Tlad i.f. 




